
Tochter Da fann wohl auch mit Recht die Utter eltend machen daß
ihre Unkenntnis der entſprechenden Kirchengeſetze keine CrasSS à oder
Supina geweſen ſei Es dürfte ihr auch nicht ey allen, dies ogar

for0o Xterno beweiſen. ſt aber dieſer Beweis foro extern0
erbracht, dann kann man ſie auch nicht einmal koro eXxtern0 als EV
kommuniziert betrachten

Daraus blg nun aber nicht, daß man der Utter Fforo xterno0
überhaupt M anhaben könne. In Call 2229, heißt EeS nämlich:
72  er  0 auch jemand nach den Beſtimmungen des
nicht Zenſur ſo kann doch, enn die mſtände

eraten erſcheinen laſſen Elne andere Strafe oder Euno0
Buße über ihn erhäng werden.“ Demnach könnte alſo der Pfar
rer veranlaſſen, daß die Mutter vom Biſchof äußeren Rechtsforum
belangt werde Der Pfarrer aber muß dies nicht tun Er kann und muß
aber wenigſtens verlangen, daß die Mutter das gegebene Aerger⸗
nis nach Kräften wieder Utmache.

Mäünſter eſtf V Dr eriber Cap
(Wöchentliche ei der Religioſen. mne CErin. CI. dem

Herrn Kaplan mit, daß Crmge ihrer Schweſtern nUL alle Tage beichten,
und frägt ihn, wie ſie ſich dieſen Schweſtern gegenüber verhalten
hätte Der Kaplan ſchlägt den odex nach und findet dort Call 595,
81, 30 „Die Eern ſollen Afur ſorgen, daß alle Religioſen
wenigſtens einmal der Woche beichten.“ Auf run. dieſerBeſtimmung bildet ſich der Kaplan das Urteil Die Oberin hat die Ge
wiſſenspflicht, von den Schweſtern, wenn nötig, ogar Gehorſam.
verlangen, daß ſie wenigſtens einmal der Woche beichten. Bevor
aber der Oberin dieſen ſeinen N  El mittei mo EL die Anſicht
anderer über teſe rage hören.

Was iſt nun von der Auffaſſung des Kaplans halten?
Die Beſtimmungen des odex ber die wöchentliche El der

Religioſen aben, wie dieſer Oberin, ſo auch manch andern chon 0  er
Gewiſſensbedenken verurſacht. Einerſeits chien ES manchmal beſon
deren Fällen nicht angebracht, auf die wöchentliche EI ſehr
dringen anderſeits aber chienen die Beſtimmungen des odex doch
auch wieder klar die wöchentliche Ci verlangen und den ern
die iſſenspflicht aufzuerlegen Afur ſorgen daß ihre Untergebenen
jede Woche beichteten Man Zeſſation des Geſetzes man
von Epikie und 0 aber doch nicht ſo viel Vertrauen den
bra  enGründen, daß man ſeine Anſicht die Praxis mſetzen wollte

Zur Löſung der Schwierigkeiten, 2 ſich Qaus der angeführten
Beſtimmung des odex ergeben, iſt C8 nötig, zwei inge voneinander

Unterſcheiden, nämlich Die der Untergebenen Czug
auf die wöchentliche EU und dieen der Ern.

Die der Untergebenen Aus dem mſtande,
daß C6 odex El „Die CErn ſollen Afur ſorgen, daß alle eli:
gioſen wenigſtens einmal der Woche beichten“, ſchließen manche



**—28.8—8—KW—f ... ohneweiters: alſo Haben auch die Religioſen die Gewiſſens⸗
pflicht, wöchentlich wenigſtens einmal beichten. Dieſer

Qaus dem Usdru „Curen superiores“, „die ern ſollen Afür
ſorgen“, geht aber entſchieden weit KHlar geht dies Aus C&ꝗ/

— 1451,

hervor. Aſe El es nämlich: „Die Ortsordinarien ſollen Afur
ſorgen curent), daß die atrone  0 des Patronatsrechtes, das ſie
beſitzen, geiſtliche Uter annehmen.“ Aus dieſer Beſtimmung hat
nun noch niemand für die Patrone die Gewiſſenspflicht abgeleitet, ihr
Patronatsrecht geiſtliche Vorteile einzutauſchen. une Auf
ſſung würde auch, ſofort widerlegt durch desſelben Kanons, aus
dem ſich lar ergibt, daß die 14 jenen Patronen, E. hierauf nicht
eingehen, ihre läßt Die 37 wünſcht zwar ſehr, daß die Patrone
ihre E geiſtliche brteile eintauſchen, aber ſie legt ihnen keine
Gewiſſenspflicht auf Wie ſich aber Qus dem Wort „Curent“ für die
Patrone keine Gewiſſenspflicht ergibt, ſo nicht für die eli
gioſen

Doch mit dieſer Löſung ſind noch nicht alle Schwierigkeiten beſeitigt.
Der fragliche C&.  — 595 nämlich Unter dem Ite. „De obligationi⸗
bus religiosorum.“ Dieſen Umſtand könnte nun jemand als Ein
and benützen und agen Das Wort „Curent“ allerdings noch kein
Beweis für eine Gewiſſenspflicht; wie aber dieſer Ausdruck hier,
dieſer Stelle aufzufaſſen iſt, ergibt ſich QAus der Ueberſchrift: „De ObE/
gationibus religiosorum.“ Es handelt ſich alſo hier E
tungen, und zwar handelt C8 ſich hier Verpflichtungen der eli
giobſen Im allgemeinen, nicht etwa bloß der ern, denn von den
beſonderen Verpflichtungen der Cun iſt anderer Stelle die Rede,

In CA.  — 508 und den folgenden Kanones. Alſo Aben wir hier ſchließ
lich doch eine Gewiſſ
3u beichten

für die 35 55 Religioſ en, wöchentlich

Daß aber dieſer u zu weit geht, ergibt ſich wiederum Qus
einer Parallelſtel In Call. 12⁵5, 20 EI CS nämlich „Die TtSDrdi.
narien ſollen Afur ſorgen, daß die Ctter täglich eine eitlang
Betrachtung halten, das allerheiligſte Sakrament beſuchen, die jung
fräuliche Gottesmutter durch das Roſenkranzgebet verehren und ihr
Gewiſſen erforſchen.“ Aus dieſer Beſtimmung aber hat nun noch kein
Autor gefolgert, daß die Hleriker die Gewiſſenspflicht hätten, täglich
das allerheiligſte Altarſakrament 3u beſuchen, täglich den Roſenkranz 3
beten Dr Hilling ſagt vielmehr ausdrücklich bei Erklärung
dieſes Kanons: „Eine ſtrenge Rechtspflicht beſteht Trotzdemaber auch dieſer CG.  — 125 Uunter dem Ate. „De obligationibus
Clericorum“ und von den en der Biſchöfe iſt anderer Stelle
die Rede, n CA  2 336 Wenn aber trotz dieſer Nebenumſtände die
Kleriker nicht die Gewiſſenspflicht haben, die eſagten ebungen
verrichten, dann kann man mit Recht daraus ſchließen, daß auch die

Dr Hilling, Das Perſonenrecht des 00d r. Gll., 57, Anm
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Religioſen nicht die Gewiſſenspflicht aben, wöchentlich beichten
Die1 ge ſehr, daß die Religioſen wöchentlich wenigſtens
einmal beichten aber ſie verpflichtet ſie dazu nicht Ewiſſen

QAmt iſt aber ſelbſtverſtändlich nur geſagt daß die Religioſen nur
der Beſtimmungen des odex dieſe Gewiſſenspflicht nicht haben

CI 'ſt aber ſehr gut möglich, daß ſie der beſonderen Beſtim
Mungen ihrer Konſtitutionen wenigſtens Sub zur wöchentlichen
El gezwungen ſind Es AGre auch ſehr gut möglich, daß die Eli
gioſen ogar Aurch Unterlaſſung der wöchentlichen Beichte Qus
andern Grunde ſündigten Aergerniſſes oder EL
ng Ewiſſen verpflichtenden beſonderen Gebotes des 3u
ſtändigen ern.

eſe Schlußfolgerungen finden ihre Beſtätigung durch den all
rundſatz, den Dr  513 Seipel aufſtellt: „Wo Mmi. dieſes

‚Curent beſagt C6 daß das was veiter oblg für die Unter
ebenen no nicht eigentliche Pflicht iſt blange die orge
ſetzten die ſorgen ſollen, nicht Eumn förmliches (bot egeben haben.““)
Gerade etztere Bemerkung aber Uhr auf den weiten un der
wie oben angedeutet bei der Erklärung des CAll 595 wohl 3 be
en iſt

Die en der CIn 0  en die Crn die ewiſſen
licht Afur ſorgen daß ihre Untergebenen wöchentlich —0  en
Manche Ern denen die Erfüllung dieſer Pflicht unangenehm

glaubten Enne Gewiſſenspflicht für die Ern eugnen können
unter erufung auf den Konjunktiv „Curent“ Der Gebrauch des FKon
un beſage daß E5 ſo der un der 1 ſei lege aber keine
Pflicht auf Dieſer QAus dem Gebrauch des Konjunktivs 'ſt aber
vo  ändig erfe Deutlich geht dies QAQus Erklärung der
Consistorialis hervor Auf erne Anfrage nämlich, ob das Wort „deferant“

LIa der eſagten Kongregation Befehle gleichkomme
antwortete die Kongregation alfirmative, 112 Ut Verbum de-
ferant“ aequivaleat Verbis deferre debent“ 2 Daß auch —O004d IUT
CAN aus dem Gebrauch des Konjunktivs nicht olg C6 erde keine
Gewiſſenspfli auferlegt leuchtet jedem von ſelbſt Eln, der Call 597

16 „In Omibus regularium TVetur Clausura papalis
Schon eher als Qus dem Gebrauch des Konjunktivs könnte man

noch Qus anderen Redewendungen daß die 1 keine Ge
wiſſenspflicht auferlegen 0Redewendungen ſind A eiſpie
„decet“ (Can 348), „EXpedit“ (can 399 862), „Optandum (Can 126

„Suadendum“ (Can 866), „Laudandum“ (Can 134) Aber ſelbſt
von dieſen Wendungen ſagt noch Dir Seipel: „Hier wird ſich die Pflicht
darin ſchöpfen, daß;jené, die der betreffende Kanon angeht, die Mahnung
beherzigen und, wenn ſie weder etwa offenkundig eſſere oder Cl

Dr Ignaz Seipel, Die Bedeutung des kirchlichen
für die Moraltheologie,
„ P
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wertiges wiſſen, noch großen Hinderniſſen begegnen, ſie auch befolgen.““)
Dr Seipel leitet alſo ſelbſt noch Aus ſolchen Ausdrücken eine Gewiſſens⸗
pflicht ab Dieſer Standpunkt des Moraliſten iſt Et verſtändlich. Der
—000 jur CA.  — will 10 ein ſein. Nun gehört C aber nach den
Moraliſten FUum eines 1E ef etzes, daß eine Verpflichtung
mit ih verbunden Mit Recht betont deshalb Dr Seipel: Y* all
gemeinen ird geſagt werden müſſen, daß alle Kanones des odex
irgendwie eine Gewiſſ enspflicht mit ſich bringen.“s Meiſterha El
UOr Seipel dann dies In ſeinen weiteren Ausführungen nach, ſelbſt für
Definitionen, die Im odex angegeben werden.

Aus dieſen Darlegungen aber blg mit Notwendigkeit, daß auch
.  2 595, die CUn IMm ewiſſen ver  1  Eet, wenn EL ſagt,
ſie ollten Afür ſorgen, daß ihre Untergebenen wöchentlich eichten

Mit dieſer Feſtſtellung iſt aber noch nicht die Art und Weiſe
entſchieden, wie dte Ern dieſe ihre Pflicht erfüllen müſſen. icherli
würden nämlich bei näherer Umgrenzung dieſer Pflicht jene weit
gehen, die nUn ohneweiters würden, die CEn hätten die
Gewiſſenspflicht, ihre Untergebenen durch ern förmliches C(Cb0O zUur
wöchentlichen Ei anzuhalten. So hätten ſchließlich dann doch praktiſchwiederum alle Religioſen die Gewiſſenspflicht, wöchentlich beichten.
es iſt aber nicht Ei anzunehmen. Wenn nämlich nach der Abſichtdes odex alle Religioſen Iim Ewiſſen zur wöchentlichen Er ver
lichtet ſein ollten, dann hätte EU ſelbſt ihnen dieſe Gewiſſenspflicht
auferlegt. Er hätte ſich C gerade E wenig der der Cn edient
wie bei den vorhergehenden und nachfolgenden Kanones. Selbſtver
ſtändli verbietet der odex den CETn nicht, ihren Untergebenen In
dieſem Punkte ern Wm Gewiſſen verpflichtendes geben Ob aber
der Kodex In En Fällen ohne Unterſchied ein ſolches für ſehrempfehlenswert hält, iſt eine andere rage Man iſt ogar ſehr verſucht,dieſe rage 3u verneinen, indem man ſich ſagt, daß 10 der odex
ſelbſt en Religioſen Unmittelbar teſe Pflicht hätte auferlegen können.

Sicherlich können Aher alle Cun die ihnen vom Kodex auferlegteGewiſſenspflicht in den allermeiſten Fällen vo  ändig erfüllen, ohne
durch ein förmliches ihre Untergebenen 3ur wöchentlichen Beicht
3 zwingen. Sie können für die wöchentliche El ihrer nter
ebenen dadurch ſorgen, daß ſie öfters In den geiſtlichen Vor
trägen auf den en der wöchentli  en —0 und den
un der 1 hinweiſen öder hinweiſen laſſen Mit
Recht agt Qher Dr Seipel In (zug auf alle Stellen m odeévx, In welchenden ern die Gewiſſenspflicht auferlegt wird, für etwa 3 „ſorgen“:„Die Vorgeſetzten ſind ihrerſeits nicht gehalten, Ern ſolches 3ugeben, ſie können, enn ſie C8 ſo für beſſer halten, auch in anderer

10 Dr Ignaz Seipel,
2 Vgl Noldin, De Principiis Theolo

Dr Ignaz Seipel, giae Moralis 14, II. 106



Eiſe orge tragen, daß dem illen der Kirche Genüge eſchehe etwa
durch häufige Empfehlung Uund Ermahnung.““)

Der Kaplan, der von der Oberin um Rat efragt wurde Czug
auf die Behandlung Ernmger Schweſtern die nur alle Tage beichten
moge er der Oberin erklären Die Beſtimmungen des Cl 595 ver
1  en nicht Unmittelbar die Untergebenen ewiſſen ondern die
Vorgeſetzten Trotzdem aber E auch die ern nicht die Gewiſſens
pflicht ihren Untergebenen den wöchentlichen Empfang des Ußſatra
mentes Eſehlen vielen 655  ällen dürfte das vielmehr nicht einmal
klug ſein Der Kodex erlang nUuLr von den Vorgeſetzten daß ſie die
wöchentliche El Uunter ihren Untergebenen fördern, daß ſie teſelbe
„Pflegen“. Dies geſchi aber auch bn ! genügender elſeé dadurch,
daß die Religioſen öfters auf die Wichtigkeit der wöchentlichen El
und auf den un der Kirche hingewieſen werden. Enthalten aber die
Konſtitutionen noch weitergehende Beſtimmungen, ſo werden ieſelben
durch CA.  — 595 nicht eingeſchränkt.

Mäünſter eſtf Di Heribert Jone Cap
VI Prieſterliche Aſſiſtenz, Anweſenhei eine eiſt⸗

lichen beim Begräbniſſe An dersgläubiger.) Zum Pfarrer kam
Eln katholiſcher Mann und bat ihn bei der Beerdigung ſeiner nicht
katholiſchen Frau mitgehen wollen Der Pfarrer Erklarte ihm,
könne leider ſeiner nicht willfahren, da die 1 das nicht zulaſſe,
und ſchickte ihn fort 0 der Pfarrer recht enn EL erklärte,
den kirchlichen nicht vollziehen können (ean. 1240, 1),
aber war ES paſtorell ug und I  9 gehandelt, den Mann einfach fort
zuſchicken? iht ES keinen Mittelweg?

Zunächſt ſtellen wir einmal die rage Was wird die olge der
Zurückweiſung ern Wahrſcheinlich ird der Mann zUum Religionsdiener
der der die Frau angehört gehen und dieſen Vornahme
der Beerdigung bitten

Wir können ES dem Manne nachempfinden, daß ES ihm hart iſt,
die Et ſeiner Frau ohne jede religiöſe Zeremonie der Erde über⸗
geben müſſen ES geht die atur des religiös eingeſtellten
Menſchen avf aber Emn Katholik den Religionsdiener
Vornahme religiöſer Handlungen ſeinen anders gläubigen Angehörigen
erſuchen? Wie ſtreng die Kirche ! dieſen Dingen Urteilt, zeig Enme Ent
ſcheidung des 8S. Offficium vom 26 ezember 1898 XXI.
532 1.), die auf Elne Entſcheidung vom 14 März 1848 und auf Elne Er
klärung den Apoſtoliſchen ttar voneg  en vom Februar 1872
zurückgreift.

Nach der Entſcheidung vom Mörz 1848 iſt ES Katholiken nicht
rlaubt, andersgläubige Religionsdiener herbeizurufen, QAmt ſie ranken
Angehörigen ihrer die Tröſtungen ihrer eligion penden, ſelbſt
dann nicht wenn ſie von den Kranken darum gebeten werden Es ißt

Dr Ignaz Seipel


